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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Beschlusses des Rates 2008/615/JI
 vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
 insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden
 Kriminalität

 A.  Problem und Ziel

 Der  am  23.  Juni  2008  vom  Rat  der  Europäischen  Union  angenommene  Be-
 schluss (Ratsbeschluss Prüm) soll in das deutsche Recht umgesetzt werden.

 B.  Lösung

 Erforderlich  hierfür  ist  ein  Gesetz,  das  den  Beschluss  in  das  innerstaatliche
 Recht umsetzt.

 Insbesondere  werden  dadurch  die  innerstaatlichen  Befugnisse  für  den  automati-
 sierten  Abruf  und  Abgleich  von  DNA-Identifizierungsmustern  (Artikel  3  und  4
 des  Ratsbeschlusses  Prüm),  den  automatisierten  Abruf  von  daktyloskopischen
 Daten  (Artikel  9  des  Ratsbeschlusses  Prüm)  und  den  automatisierten  Abruf  von
 Daten  aus  den  nationalen  Fahrzeugregistern  (Artikel  12  des  Ratsbeschlusses
 Prüm)  geschaffen.  Für  den  Abruf  aus  den  nationalen  Fahrzeugregistern  ist  zu-
 dem eine Ergänzung des Straßenverkehrsgesetzes erforderlich.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Im  Zusammenhang  mit  den  Datenübermittlungen  werden  beim  Bundeskrimi-
 nalamt  für  die  Bereiche  der  DNA-Daten,  der  daktyloskopischen  Daten  und  der
 Daten  aus  Kraftfahrzeugregistern  Kosten  entstehen.  Diese  werden  insbesondere
 für  die  technische  Realisierung,  Pflege  und  laufende  Unterhaltung  des  automa-
 tisierten  Datenaustauschs  bei  DNA-  und  Fingerabdruckdatenbanken  anfallen.
 Sie  werden  entscheidend  von  den  tatsächlich  zwischen  den  Mitgliedstaaten  aus-
 zutauschenden  Datenmengen  abhängen.  Für  das  Bundeskriminalamt  (BKA)
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wird  sich  aus  seiner  Aufgabe  als  nationale  Kontaktstelle  erhöhter  Personalauf-
 wand ergeben, der derzeit noch nicht abschätzbar ist.

 Im  Haushaltsjahr  2009  werden  zur  Anpassung  des  INPOL-Systems  und  zur  Ein-
 richtung  von  entsprechenden  Testumgebungen  voraussichtlich  Kosten  von  ca.
 600  000 anfallen, die im Haushalt des BKA erwirtschaftet werden.

 Darüber  hinaus  werden  beim  Bundeskriminalamt  für  die  Erweiterung  der  zen-
 tralen  Server  sowie  der  Testsysteme  für  den  DNA-Datenaustausch  im  Jahr  2010
 voraussichtlich  Einmalkosten  in  Höhe  von  ca.  550  000  Euro  sowie  ab  dem  Jahr
 2011  jährliche  Wartungs-  und  Pflegekosten  in  Höhe  von  ca.  82  500  Euro  entste-
 hen.  Für  Anpassungen  des  AFIS-Zentralsystems  zum  Austausch  daktyloskopi-
 scher  Daten  sowie  für  die  Erweiterung  der  hierfür  benötigten  Rechner-  und  Spei-
 chersysteme  werden  in  den  Jahren  2010  und  2011  voraussichtlich  Einmalkosten
 in  Höhe  von  insgesamt  ca.  2,6  Mio.  Euro  sowie  ab  dem  Jahr  2011  jährliche  War-
 tungs-  und  Pflegekosten  in  Höhe  von  225  500  Euro  entstehen,  die  sich  ab  dem
 Jahr  2011  voraussichtlich  auf  jährlich  390  000  Euro  erhöhen  werden.  Für  die  Er-
 weiterung  der  zentralen  Server  sowie  der  Testsysteme  beim  Bundeskriminalamt
 für  den  Kfz-Registerdatenaustausch  werden  im  Jahr  2010  voraussichtlich  Ein-
 malkosten  in  Höhe  von  ca.  50  000  Euro  sowie  ab  dem  Jahr  2011  jährliche  War-
 tungs-  und  Pflegekosten  in  Höhe  von  ca.  7  500  Euro  entstehen.  Zur  Anpassung
 des  INPOL-Systems  sind  für  das  Jahr  2010  voraussichtlich  zusätzlich  einmalige
 Kosten  in  Höhe  von  570  000  Euro  für  Leistungen  von  externen  Kräften  zu  er-
 warten.

 Die  voraussichtlichen  Kosten  beim  Kraftfahrt-Bundesamt  unter  Berücksichti-
 gung  der  Tatsache,  dass  es  sich  bei  den  Anfragen  nach  Artikel  12  des  Ratsbe-
 schlusses  Prüm  um  die  Bearbeitung  von  Einzelanfragen  und  nicht  um  Massen-
 verfahren  handelt,  betragen  einmalig  50  000  Euro  für  Hardware.  Daneben  fallen
 beim  Kraftfahrt-Bundesamt  voraussichtlich  jährliche  Betriebskosten  in  Höhe
 von 15  000 Euro an.

 Die  Bundesregierung  wird  berücksichtigen,  dass  sich  der  finanzielle  Umset-
 zungs-  und  Verwaltungsaufwand  auf  das  unbedingt  notwendige  Maß  beschrän-
 ken  soll  und  erforderliche  Sachmittelbedarfe  ab  dem  Jahr  2010  im  Rahmen  der
 jeweils betroffenen Einzelpläne grundsätzlich erwirtschaftet werden müssen.

 Auf  Länderebene  ist  für  die  Landeskriminalämter  und  örtlichen  Polizeidienst-
 stellen  mit  einem  nicht  näher  bezifferbaren  höheren  Ermittlungsaufkommen
 aufgrund  des  Zuwachses  an  neuen  Erkenntnissen,  die  aus  dem  grenzüberschrei-
 tenden automatisierten Datenabgleich resultieren, zu rechnen.

 E.  Sonstige Kosten

 Sonstige  Kosten,  insbesondere  für  die  Wirtschaft  und  die  sozialen  Sicherungs-
 systeme,  entstehen  nicht.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  das  Preisni-
 veau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu  erwarten,  da
 sich  für  die  private  Wirtschaft  und  private  Verbraucher  keine  Aufwendungen  er-
 geben.

 F.  Bürokratiekosten

 Informationspflichten  für  Unternehmen  und  für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden
 nicht  geschaffen.  Für  die  Verwaltung  werden  acht  neue  Informationspflichten
 geschaffen.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Beschlusses des Rates 2008/615/JI
 vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
 insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden
 Kriminalität

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Ausführungsgesetzes
 zum Prümer Vertrag

 Das  Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag  vom  10.  Juli
 2006 (BGBl.  I S.  1458) wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Überschrift  werden  nach  dem  Wort  „Vertrag“  die
 Wörter „und zum Ratsbeschluss Prüm“ angefügt.

 2.  Dem §  1 wird folgender §  1 vorangestellt:

 „§  1
 Unmittelbare Anwendbarkeit

 Die  Bestimmungen  des  Beschlusses  des  Rates  2008/
 615/JI  vom  23.  Juni  2008  zur  Vertiefung  der  grenzüber-
 schreitenden  Zusammenarbeit,  insbesondere  zur  Be-
 kämpfung  des  Terrorismus  und  der  grenzüberschreiten-
 den  Kriminalität  (Ratsbeschluss  Prüm,  ABl.  L  210  vom
 6.  August  2008  S.  1)  sind  bei  der  polizeilichen  und  justi-
 ziellen  Zusammenarbeit  in  Strafsachen  mit  den  Mitglied-
 staaten der Europäischen Union anwendbar.“

 3.  Der bisherige §  1 wird §  2 und wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Zuständige  nationale  Kontaktstelle  nach  Artikel  6
 Abs.  1,  Artikel  11  Abs.  1  sowie  den  Artikeln  15  und  16
 Abs.  3  des  Ratsbeschlusses  Prüm  ist  das  Bundeskri-
 minalamt.“

 b)  Der  bisherige  Absatz  1  Satz  2  wird  Absatz  2  Satz  1
 und wie folgt geändert:

 aa)  Nach  dem  Wort  „Vertragsstaaten“  werden  die
 Wörter  „des  Prümer  Vertrags  und  der  anderen
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union“  einge-
 fügt.

 bb)  Nach  den  Wörtern  „Artikel  12  Abs.  1  des  Prümer
 Vertrags“  werden  die  Wörter  „oder  Artikel  12
 Abs. 1 des Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.

 c)  Der  bisherige  Absatz  1  Satz  3  wird  Absatz  2  Satz  2
 und wie folgt geändert:

 aa)  Nach  dem  Wort  „Vertragsstaaten“  werden  die
 Wörter  „des  Prümer  Vertrags  und  der  anderen
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union“  einge-
 fügt.

 bb)  Nach  den  Wörtern  „Artikel  12  Abs.  1  des  Prümer
 Vertrags“  werden  die  Wörter  „oder  Artikel  12
 Abs. 1 des Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.

 d)  Der  bisherige  Absatz  2  wird  Absatz  3  und  nach  dem
 Wort  „Die“  wird  das  Wort  „datenschutzrechtliche“
 eingefügt.

 4.  Der  bisherige  §  2  wird  §  3  und  nach  dem  Wort  „Vertrags“
 werden  die  Wörter  „oder  nach  den  Artikeln  3  und  4  des
 Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.

 5.  Der bisherige §  3 wird §  4 und wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nach  dem  Wort  „Vertrag“  werden  die  Wör-
 ter  „oder  der  Ratsbeschluss  Prüm“  einge-
 fügt.

 bbb)  Das  Wort  „zulässt“  wird  durch  das  Wort
 „zulassen“ ersetzt.

 ccc)  Nach  den  Wörtern  „Artikel  36  Satz  2  des
 Prümer  Vertrags“  werden  die  Wörter  „oder
 Artikel  26  Abs.  1  Satz  2  und  Artikel  27
 Satz  2  des  Ratsbeschlusses  Prüm“  eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern  „Artikel  7  des
 Prümer  Vertrags“  die  Wörter  „oder  Artikel  7  des
 Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „nach  Maßgabe“
 durch  die  Wörter  „in  entsprechender  Anwendung“  er-
 setzt.

 6.  Der  bisherige  §  4  wird  §  5  und  nach  den  Wörtern  „Prü-
 mer  Vertrags“  werden  die  Wörter  „oder  Artikel  28  Abs.  2
 des Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.

 7.  Der  bisherige  §  5  wird  §  6  und  Satz  1  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 a)  Nach  den  Wörtern  „Artikel  2  des  Prümer  Vertrags“
 werden  die  Wörter  „oder  Artikel  2  des  Ratsbeschlus-
 ses Prüm“ eingefügt.

 b)  Nach  den  Wörtern  „Artikel  8  des  Prümer  Vertrags“
 werden  die  Wörter  „oder  Artikel  8  des  Ratsbeschlus-
 ses Prüm“ eingefügt.

 8.  Der  bisherige  §  6  wird  §  7  und  in  Satz  1  werden  nach  den
 Wörtern  „Prümer  Vertrags“  die  Wörter  „oder  Artikel  30
 Abs. 5 des Ratsbeschlusses Prüm“ eingefügt.
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9.  Der bisherige §  7 wird §  8 und wie folgt gefasst:

 „§  8
 Schadenersatz

 (1)  Die  Bundesrepublik  Deutschland  haftet  für  Schä-
 den,  die  durch  die  Verletzung  von  Datenschutzrechten  im
 Sinne  des  Artikels  40  Abs.  1  Satz  3  des  Prümer  Vertrags
 oder  des  Artikels  31  Abs.  1  Satz  3  des  Ratsbeschlusses
 Prüm  entstanden  sind,  vorbehaltlich  des  Artikels  40
 Abs.  2  Satz  1  des  Prümer  Vertrags  oder  des  Artikels  31
 Abs.  2  Satz  1  des  Ratsbeschlusses  Prüm  nach  Maßgabe
 ihres nationalen Rechts.

 (2)  Bei  Ansprüchen  infolge  von  Maßnahmen  nach  den
 Artikeln  3,  4,  5,  8,  9,  10,  14  und  16  sowie  nach  Artikel  12
 des  Prümer  Vertrags  oder  nach  den  Artikeln  3,  4,  5,  8,  9,
 10,  14  und  16  sowie  nach  Artikel  12  des  Ratsbeschlusses
 Prüm,  soweit  es  sich  um  Ersuchen  an  andere  Vertrags-
 staaten  des  Prümer  Vertrags  oder  andere  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  handelt,  wird  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  durch  das  Bundeskriminalamt  vertre-
 ten.  Bei  Ansprüchen  infolge  von  Ersuchen  der  anderen
 Vertragsstaaten  des  Prümer  Vertrags  nach  Artikel  12  des
 Prümer  Vertrags  oder  der  anderen  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  nach  Artikel  12  des  Ratsbeschlusses
 Prüm  wird  die  Bundesrepublik  Deutschland  durch  das
 Kraftfahrt-Bundesamt vertreten.

 (3)  Ist  die  Bundesrepublik  Deutschland  zum  Ersatz  des
 Schadens  verpflichtet  oder  erstattet  die  Bundesrepublik
 Deutschland  Schadenersatzleistungen  anderer  Vertrags-
 staaten  des  Prümer  Vertrags  nach  Artikel  40  Abs.  2  Satz  2
 des  Prümer  Vertrags  oder  anderer  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  nach  Artikel  31  Abs.  2  Satz  2  des
 Ratsbeschlusses  Prüm  und  ist  der  Schaden  der  daten-
 schutzrechtlichen  Verantwortlichkeit  eines  Landes  zuzu-
 rechnen,  ist  dieses  der  Bundesrepublik  Deutschland  zum
 Ausgleich  verpflichtet.“

 Artikel 2

 Änderung des Bundespolizeigesetzes

 Das  Bundespolizeigesetz  vom  19.  Oktober  1994  (BGBl.  I
 S.  2978,  2979),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes

 vom  26.  Februar  2008  (BGBl.  I  S.  215)  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  64 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  4 Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Vollzugsbeamte  anderer  Mitgliedstaaten  der
 Europäischen  Union  können  im  Einvernehmen  mit
 den  zuständigen  Stellen  des  anderen  Staates  nach
 Maßgabe  der  für  die  Bestellung  von  Hilfspolizeibe-
 amten  geltenden  Vorschriften  des  §  63  Abs.  2  bis  4  mit
 Aufgaben  des  Vollzugsdienstes  in  der  Bundespolizei
 betraut  werden.  Beteiligen  sich  Vollzugsbeamte  ande-
 rer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  an  For-
 men  der  Zusammenarbeit  im  Rahmen  der  Artikel  17
 bis  18  des  Beschlusses  des  Rates  2008/615/JI  vom
 23.  Juni  2008  (ABl.  L  210  vom  6.  August  2008  S.  1),
 gilt  unter  den  Voraussetzungen  des  Artikels  19  Abs.  2
 Satz  2  dieses  Beschlusses  in  Bezug  auf  die  Anwen-
 dung  von  Schusswaffen  das  Verbot  der  Anwendung
 unmittelbaren  Zwangs  nach  §  63  Abs.  3  Satz  2  nicht.“

 2.  Dem §  65 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Bei  einer  Tätigkeit  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der
 Europäischen  Union  sind  die  Artikel  17  bis  23  des
 Beschlusses  des  Rates  2008/615/JI  vom  23.  Juni  2008
 (ABl. L 210 vom 6. August 2008 S.  1) zu beachten.“

 Artikel 3

 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

 In  §  37  Abs.  1a  des  Straßenverkehrsgesetzes  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  5.  März  2003  (BGBl.  I
 S.  310,  919),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom
 8.  April  2008  (BGBl.  I  S.  706)  geändert  worden  ist,  werden
 nach  dem  Wort  „bedürfen“  die  Angaben  „,  sowie  nach  Arti-
 kel  12  des  Beschlusses  des  Rates  2008/615/JI  vom  23.  Juni
 2008 (ABl. L 210 vom 6. August 2008 S. 1)“ eingefügt.

 Artikel 4

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Der  am  23.  Juni  2008  vom  Rat  der  Innen-  und  Justizminister
 der  Europäischen  Union  angenommene  Beschluss  2008/
 615/JI  (Ratsbeschluss  Prüm,  ABl.  L  210  vom  6.  August  2008
 S.  1)  hat  die  Vertiefung  der  grenzüberschreitenden  Zusam-
 menarbeit,  insbesondere  die  Bekämpfung  des  Terrorismus
 und der grenzüberschreitenden Kriminalität zum Ziel.

 Mit  dem  Beschluss  werden  die  wesentlichen  Bestimmungen
 des  am  27.  Mai  2005  in  Prüm/Eifel  unterzeichneten  Vertra-
 ges  zwischen  dem  Königreich  Belgien,  der  Bundesrepublik
 Deutschland,  dem  Königreich  Spanien,  der  Französischen
 Republik,  dem  Großherzogtum  Luxemburg,  dem  König-
 reich  der  Niederlande  und  der  Republik  Österreich  zur  Ver-
 tiefung  der  grenzüberschreitenden  Zusammenarbeit,  ins-
 besondere  zur  Bekämpfung  des  Terrorismus,  der  grenz-
 überschreitenden  Kriminalität  und  der  illegalen  Migration
 (Prümer  Vertrag)  inhaltsgleich  in  den  Rechtsrahmen  der  Eu-
 ropäischen Union überführt.

 Der  Prümer  Vertrag  war  nach  seiner  Unterzeichnung  durch
 ein  Vertragsgesetz  (BGBl.  2006  II  S.  626)1  in  das  deutsche
 Recht  transformiert  worden.  Dieses  Vertragsgesetz  war
 durch  ein  Ausführungsgesetz  (BGBl.  I  S.  1458)  ergänzt  wor-
 den.

 Der  Ratsbeschluss  2008/615/JI  zur  Überführung  des  Prümer
 Vertrages  entspricht  im  Wesentlichen  dem  Inhalt  des  Vertra-
 ges  selbst.  Er  sieht  den  automatisierten  Datenaustausch  von
 DNA-Daten,  Fingerabdruckdaten  und  Daten  aus  Kraftfahr-
 zeugregistern  zwischen  allen  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
 schen  Union  vor.  Während  im  Falle  der  Kfz-Registerdaten
 der  volle  lesende  Onlinezugriff  ermöglicht  wird,  erfolgt  bei
 DNA-  und  Fingerabdruckdaten  der  Zugriff  auf  anonymisier-
 te  Indexdatenbanken  im  so  genannten  Hit-/no-hit-Verfahren,
 bei  dem  im  Trefferfall  eine  Kennziffer  für  weitere  Anfragen
 übermittelt  wird,  die  im  Wege  der  Rechtshilfe  zu  stellen  sind.
 Daneben  regeln  der  Ratsbeschluss  ebenso  wie  der  Prümer
 Vertrag  den  Austausch  von  Informationen  im  Zusammen-
 hang  mit  Großveranstaltungen  und  den  Austausch  von  Infor-
 mationen  über  terroristische  Gefährder.  Er  sieht  darüber  hin-
 aus  wie  der  Vertrag  verschiedene  Formen  der  operativen
 polizeilichen  Zusammenarbeit  wie  beispielsweise  gemeinsa-
 me  Streifen  und  polizeiliche  Hilfeleistung  bei  Unglücksfäl-
 len und Großereignissen vor.

 Die  jederzeitige  Beitrittsmöglichkeit  für  alle  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  war  im  Prümer  Vertrag  ausdrück-
 lich  geregelt  worden.  Zudem  enthält  der  Vertrag  die  Bestim-
 mung,  dass  nach  seinem  Inkrafttreten  eine  Initiative  zu  sei-
 ner  Überführung  in  den  Rechtsrahmen  der  Europäischen
 Union zu unterbreiten sei.

 Nach  Unterzeichnung  des  Prümer  Vertrages  durch  zunächst
 sieben  EU-Mitgliedstaaten  am  27.  Mai  2005  erklärten  bis
 Anfang  des  Jahres  2007  weitere  elf  EU-Mitgliedstaaten
 förmlich  ihre  Beitrittsabsicht  zum  Vertrag.  Von  diesen  sind

 inzwischen  vier  Staaten  beigetreten.  Im  Februar  2007  brach-
 ten  15  Unterzeichner-  und  Beitrittsstaaten  des  Vertrages  eine
 Initiative  für  einen  Beschluss  des  Rates  zur  Überführung  der
 Vertragsbestimmungen  in  den  Rechtsrahmen  der  Europäi-
 schen Union ein.

 Mit  dem  Ratsbeschluss  2008/615/JI  einigten  sich  die  Mit-
 gliedstaaten  auf  die  Überführung  derjenigen  Teile  des  Prü-
 mer  Vertrages,  die  der  Dritten  Säule  der  EU  zuzuordnen  sind.
 Es  handelt  sich  dabei  um  den  wesentlichen  Teil  des  Vertra-
 ges.

 Ausgenommen  wurden  hiervon  die  Artikel  25  des  Prümer
 Vertrages  (Maßnahmen  bei  gegenwärtiger  Gefahr)  und  27  des
 Prümer  Vertrages  (Zusammenarbeit  auf  Ersuchen).  Artikel  25
 des  Prümer  Vertrages  betrifft  Maßnahmen  bei  gegenwärtiger
 Gefahr  für  Leib  oder  Leben  und  erlaubt  in  Extremsituationen
 den  Grenzübertritt  und  die  Gefahrenabwehr  durch  ausländi-
 sche  Beamte  ohne  vorherige  Zustimmung  des  Nachbarstaa-
 tes.  Artikel  27  des  Prümer  Vertrages  trifft  nähere  Bestimmun-
 gen  zur  Zusammenarbeit  auf  Ersuchen  und  konkretisiert
 insbesondere  Artikel  39  des  Übereinkommens  vom  19.  Juni
 1990  zur  Durchführung  des  Übereinkommens  von  Schengen
 vom  14.  Juni  1985  betreffend  den  schrittweisen  Abbau  der
 Kontrollen  an  den  gemeinsamen  Grenzen  (SDÜ)  (BGBl.
 1993  II  S.  1010).  Diese  Bestimmung  wird  durch  den  am
 18.  Dezember  2006  angenommenen  Rahmenbeschluss
 2006/960/JI  (ABl.  L  386  vom  29.  Dezember  2006,  S.  89)
 abgedeckt  und  ist  daher  nicht  mehr  erforderlich.

 Die  ebenfalls  nicht  in  den  EU-Rechtsrahmen  übernommenen
 Bestimmungen  des  Prümer  Vertrages,  die  der  Ersten  Säule
 der  Europäischen  Union  zuzuordnen  sind,  betreffen  zum  ei-
 nen  den  Einsatz  von  Dokumentenberatern  (Artikel  20  bis  22
 des  Prümer  Vertrages)  und  die  Zusammenarbeit  bei  Rück-
 führungen  (Artikel  23  des  Prümer  Vertrages).  Diese  Bestim-
 mungen  enthalten  lediglich  Konkretisierungen  bereits  beste-
 hender  europarechtlicher  Regelungen.  Die  dem  Artikel  26
 des  Prümer  Vertrages  (Hilfeleistung  bei  Großereignissen,
 Katastrophen  und  schweren  Unglücksfällen)  entsprechende
 Vorschrift  ist  im  Zuge  der  EU-Überführung  durch  ein
 Rechtsinstrument  der  Dritten  Säule  auf  die  zur  Dritten  Säule
 zählenden  Elemente,  das  heißt  die  der  polizeilichen  Unter-
 stützung,  beschränkt  worden.  Daneben  wurden  diejenigen
 Vertragsbestimmungen  nicht  in  den  EU-Rechtsrahmen  über-
 nommen,  die  Festlegungen  ausschließlich  organisatorischer
 Einzelheiten  für  den  Fall  treffen,  dass  Mitgliedstaaten  sich
 auf  einer  anderen  rechtlichen  Grundlage  für  den  Einsatz  von
 Flugsicherheitsbegleitern  entschieden  haben  (Artikel  17
 bis  19 des Prümer Vertrages).

 Für  die  Vertragsparteien  des  Prümer  Vertrages  werden  mit
 Umsetzung  des  Ratsbeschlusses  in  das  jeweilige  nationale
 Recht  diejenigen  Vertragsbestimmungen,  die  in  den  Rechts-
 rahmen  der  Europäischen  Union  überführt  wurden,  in  ihrer
 Anwendung  hinter  die  entsprechenden  Bestimmungen  des
 Ratsbeschlusses  zurücktreten  (Artikel  47  Abs.  1  des  Prümer
 Vertrages,  Artikel  35  Abs.  1  des  Ratsbeschlusses).  Die  oben
 erläuterten  übrigen  Bestimmungen  des  Prümer  Vertrages
 werden  zwischen  den  Vertragsparteien  daneben  weiterhin
 anwendbar sein.

 1  Die  Denkschrift  zum  Vertragsgesetz  mit  einer  Einzelerläuterung

 der  Vertragsbestimmungen  ist  abgedruckt  auf  Bundestagsdrucksache

 16/1108  vom  31.  März  2006.
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Entsprechend  wird  das  Vertragsgesetz  zum  Prümer  Vertrag
 (BGBl.  II  2006  S.  626)  neben  dem  vorliegenden  Umset-
 zungsgesetz  weiter  gelten.  Auch  die  Bestimmungen  des
 Ausführungsgesetzes  zum  Prümer  Vertrag  (BGBl.  I  S.  1458)
 werden  bestehen  bleiben.  Durch  das  vorliegende  Gesetz
 werden  die  zur  Umsetzung  des  Ratsbeschlusses  Prüm  erfor-
 derlichen  Bestimmungen  so  weit  wie  nötig  in  das  Ausfüh-
 rungsgesetz zum Prümer Vertrag integriert.

 Der  Rat  der  Europäischen  Union  hat  ebenfalls  am  23.  Juni
 2008  mit  einem  ergänzenden  Ratsbeschluss  technische
 Durchführungsmaßnahmen  angenommen  (Beschluss  des
 Rates  2008/616/JI,  ABl.  L  210  vom  6.  August  2008  S.  12).
 Einer  Umsetzung  dieser  Durchführungsmaßnahmen  in  das
 deutsche  Recht  bedarf  es  nicht.  Die  Durchführungsmaßnah-
 men  enthalten  Bestimmungen  zur  technischen  Realisierung
 des  Ratsbeschlusses  Prüm  und  gehen  nicht  über  dessen
 rechtlichen Rahmen hinaus.

 Die  Umsetzung  der  im  Ratsbeschluss  Prüm  vorgesehenen
 Formen  der  Zusammenarbeit  ist  im  deutschen  Recht  zu  ei-
 nem  großen  Teil  durch  Umsetzungsbestimmungen  ohne  An-
 passung von Fachgesetzen möglich.

 In  Bezug  auf  die  Regelungen  zum  Onlinezugriff  auf  Fahr-
 zeugregister  (Artikel  12  des  Ratsbeschlusses  Prüm)  ist  eine
 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes erforderlich.

 Hinsichtlich  der  Bestimmungen  zur  operativen  polizeilichen
 Zusammenarbeit  (Artikel  17  ff.  des  Ratsbeschlusses  Prüm)
 bedarf  es  auf  Bundesebene  einer  Ergänzung  des  Bundespoli-
 zeigesetzes.  Auf  Ebene  der  Länder  ist  insoweit  teilweise  eine
 Ergänzung des jeweiligen Polizeirechts erforderlich.

 Die  Bestimmungen  des  Ratsbeschlusses  Prüm  sind  detail-
 liert  gefasst  und  enthalten  insbesondere  präzise  Beschrei-
 bungen  der  Voraussetzungen  und  des  Verfahrens  beim  Da-
 tenaustausch.  Daher  wird  die  Umsetzung  der  Regelungen
 durch  das  vorliegende  Umsetzungsgesetz  im  Wesentlichen
 durch  eine  Anwendbarkeitsbestimmung  für  den  Ratsbe-
 schluss Prüm erreicht.

 Kein  Umsetzungsbedarf  ergibt  sich  hinsichtlich  der  Bestim-
 mungen  zur  Übermittlung  weiterer  zu  den  Fundstellendaten-
 sätzen  vorhandener  personenbezogener  Daten  und  sonstiger
 Informationen  im  Fall  eines  Treffers  im  Rahmen  der  automa-
 tisierten  Abfrage  von  DNA-  und  daktyloskopischen  Daten
 nach  den  Artikeln  5  und  10  sowie  zur  Gewinnung  moleku-
 largenetischen  Materials  und  Übermittlung  von  DNA-Profi-
 len  nach  Artikel  7.  In  diesen  Fällen  richtet  sich  das  weitere
 Verfahren  nach  den  innerstaatlichen  Regelungen  zur  Amts-
 und  Rechtshilfe  (§  59  ff.  des  Gesetzes  über  die  internationale
 Hilfe  in  Strafsachen  –  IRG  –,  §  14  f.  des  Bundeskriminal-
 amtgesetzes – BKAG).

 Kosten  für  die  Wirtschaft  und  die  sozialen  Sicherungssyste-
 me  entstehen  nicht.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und
 das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisni-
 veau,  sind  nicht  zu  erwarten,  da  sich  für  die  Wirtschaft  und
 private Verbraucher keine Auswirkungen ergeben.

 Informationspflichten  für  Unternehmen  und  für  Bürgerinnen
 und  Bürger  werden  nicht  geschaffen.  Für  die  Verwaltung
 werden  durch  Artikel  35  Abs.  4  und  5  und  Artikel  36  Abs.  2
 und  4  des  Ratsbeschlusses  Prüm  sowie  durch  die  Artikel  17,
 18  und  19  sowie  20  in  Verbindung  mit  den  Nummern  1  und  2
 des  Kapitels  4  des  Anhangs  der  Durchführungsmaßnahmen

 (Beschluss  des  Rates  2008/616/JI  vom  23.  Juni  2008)  Infor-
 mationspflichten  geschaffen.  Es  handelt  sich  überwiegend
 um  einmalige  Pflichten  zur  Mitteilung  von  Kontaktdaten  so-
 wie um die jährliche Übermittlung einer Statistik.

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union vereinbar.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1

 Zu Nummer 1

 Durch  Nummer  1  wird  die  Überschrift  des  Ausführungsge-
 setzes  zum  Prümer  Vertrag  dahingehend  ergänzt,  dass  das
 Ausführungsgesetz auch für den Ratsbeschluss Prüm gilt.

 Zu Nummer 2

 Nummer  2  bestimmt,  dass  bei  der  polizeilichen  und  justi-
 ziellen  Zusammenarbeit  in  Strafsachen  mit  den  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Union  der  Ratsbeschluss  Prüm  an-
 wendbar  ist.  In  Bezug  auf  Datenübermittlungen  zwischen
 den  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  ist  neben  der
 Anwendung  des  Ratsbeschlusses  Prüm  die  Übermittlung
 personenbezogener  Daten  auch  aufgrund  anderer  Rechts-
 grundlagen oder auf anderen Geschäftswegen möglich.

 Zu Nummer 3

 Durch  die  Buchstaben  a  bis  c  werden  die  Bestimmungen  zur
 nationalen  Kontaktstelle  im  Ausführungsgesetz  zum  Prümer
 Vertrag  dahingehend  ergänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbe-
 schluss  Prüm  gelten.  Dadurch  wird  innerstaatlich  das  Bun-
 deskriminalamt  zur  nationalen  Kontaktstelle  im  Sinne  des
 Artikels  6  Abs.  1,  des  Artikels  11  Abs.  1  sowie  der  Artikel  15
 und  16  Abs.  3  des  Ratsbeschlusses  Prüm  bestimmt.  Diese
 Artikel  betreffen  die  Durchführung  der  Datenübermittlungen
 im  Bereich  der  DNA-Identifizierungsmuster,  der  dak-
 tyloskopischen  Daten,  der  personenbezogenen  und  nicht
 personenbezogenen  Daten  im  Zusammenhang  mit  Großver-
 anstaltungen  mit  grenzüberschreitendem  Bezug  sowie  der
 personenbezogenen  Daten  zum  Zweck  der  Verhinderung  ter-
 roristischer  Straftaten.  Im  Fall  des  Artikels  12,  der  den  auto-
 matisierten  Abruf  von  Daten  aus  den  Fahrzeugregistern  zum
 Gegenstand  hat,  erfolgt  eine  Differenzierung  hinsichtlich  der
 Benennung  einer  nationalen  Kontaktstelle  für  eingehende
 und  ausgehende  Ersuchen.  Das  Bundeskriminalamt  wird  als
 nationale  Kontaktstelle  für  ausgehende  Ersuchen  (Abrufe  im
 Ausland)  und  das  Kraftfahrt-Bundesamt  für  eingehende  Er-
 suchen  (Abrufe  aus  dem  Ausland)  benannt.

 Durch  Buchstabe  d  wird  eine  Klarstellung  im  Ausführungs-
 gesetz  vorgenommen.  Innerstaatlich  trägt  die  ersuchende
 Stelle  die  datenschutzrechtliche  Verantwortung  für  die  Zu-
 lässigkeit  eines  vom  Bundeskriminalamt  als  nationaler  Kon-
 taktstelle  durchgeführten  Abrufs  oder  Abgleichs.  Die  Rege-
 lung  betrifft  nicht  das  Außenverhältnis  zu  den  anderen
 Mitgliedstaaten.

 Zu Nummer 4

 Durch  Nummer  4  werden  die  Bestimmungen  zum  automati-
 sierten  Abruf  und  Abgleich  von  DNA-Identifizierungsmus-
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tern  im  Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag  dahinge-
 hend  ergänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbeschluss  Prüm
 gelten.  Damit  wird  die  Verwendung  von  DNA-Identifizie-
 rungsmustern  auch  für  einen  automatisierten  Abruf  oder  Ab-
 gleich,  wie  er  in  den  Artikeln  3  und  4  des  Ratsbeschlusses
 Prüm  vorgesehen  ist,  erlaubt,  und  es  wird  damit  die  Rege-
 lung  zur  Verwendung  von  DNA-Daten  nach  dem  BKAG  er-
 gänzt,  auf  das  §  81g  Abs.  5  der  Strafprozessordnung  (StPO)
 verweist.

 Zu Nummer 5

 Durch  Buchstabe  a  werden  die  Bestimmungen  zur  Zustim-
 mung  zur  Zweckänderung  im  Ausführungsgesetz  zum
 Prümer  Vertrag  dahingehend  ergänzt,  dass  sie  auch  für  den
 Ratsbeschluss  Prüm  gelten.  Wie  der  Prümer  Vertrag  sieht  der
 Ratsbeschluss  Prüm  für  personenbezogene  Daten  vor,  dass
 diese  Daten  mit  vorheriger  Zustimmung  des  Datei  führenden
 Mitgliedstaats  auch  zu  anderen  Zwecken  verarbeitet  (Arti-
 kel  26  Abs.  1  Satz  2  des  Ratsbeschlusses  Prüm)  oder  an  an-
 dere  Stellen  weitergegeben  werden  dürfen  (Artikel  27  Satz  2
 des  Ratsbeschlusses  Prüm).  Das  Bundeskriminalamt  wird
 zur  zuständigen  Stelle  für  solche  Zustimmungen  bestimmt,
 soweit  nach  dem  Ratsbeschluss  Prüm  eine  zweckändernde
 Verwendung  zulässig  ist  und  soweit  es  sich  nicht  um  Daten
 handelt,  die  nach  Artikel  7  des  Ratsbeschlusses  Prüm  über-
 mittelt worden sind.

 Buchstabe  b  enthält  eine  rein  sprachliche  Korrektur.  Durch
 den  Verweis  auf  §  14  Abs.  1  BKAG  wird  die  Zustimmung
 zur  Zweckänderung  von  den  dort  genannten  Voraussetzun-
 gen  für  die  grenzüberschreitende  Übermittlung  personenbe-
 zogener  Daten  abhängig  gemacht.  Satz  2  wahrt  die  Belange
 der  innerstaatlichen  Stellen,  die  Daten  an  das  Bundeskrimi-
 nalamt übermittelt haben.

 Zu Nummer 6

 Durch  Nummer  6  werden  die  Bestimmungen  zur  Kennzeich-
 nung  von  personenbezogenen  Daten  in  Datenbanken  im
 Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag  dahingehend  er-
 gänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbeschluss  Prüm  gelten.  Die
 in  Artikel  28  Abs.  2  des  Ratsbeschlusses  Prüm  geregelte
 Kennzeichnungspflicht  von  Daten  für  den  Fall,  dass  der  Be-
 troffene  die  Richtigkeit  der  Daten  bestreitet  und  sich  weder
 die  Richtigkeit  noch  die  Unrichtigkeit  feststellen  lässt,  ist  für
 Daten  in  Akten  in  §  33  Abs.  1  Satz  2  BKAG  normiert.  Das
 Ausführungsgesetz enthält eine entsprechende Regelung für
 Daten in Datenbanken.

 Zu Nummer 7

 Durch  Nummer  7  werden  die  Bestimmungen  zur  Kennung
 im  Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag  dahingehend  er-
 gänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbeschluss  Prüm  gelten.  Da-
 durch  wird  bestimmt,  dass  die  in  Artikel  30  Abs.  2  Satz  3  des
 Ratsbeschlusses  Prüm  vorausgesetzte  Vergabe  einer  Ken-

 nung  an  und  Nutzung  der  Kennung  durch  den  abrufenden
 oder  übermittelnden  Beamten  in  der  Errichtungsanordnung
 der  beim  Bundeskriminalamt  geführten  DNA-Analyse-Da-
 tenbank  sowie  des  daktyloskopischen  Identifizierungssys-
 tems geregelt werden.

 Zu Nummer 8

 Durch  Nummer  8  werden  die  Bestimmungen  zur  Daten-
 schutzkontrolle  im  Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag
 dahingehend  ergänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbeschluss
 Prüm gelten. Es wird geregelt, dass die für die Datenschutz-
 kontrolle  zuständige  unabhängige  Stelle  nach  Artikel  30
 Abs.  5  des  Ratsbeschlusses  Prüm  der  Bundesbeauftragte  für
 den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  ist.  Die  Zu-
 ständigkeiten  für  die  Datenschutzkontrolle  in  den  Ländern
 bleiben unberührt.

 Zu Nummer 9

 Durch  Nummer  9  werden  die  Bestimmungen  zum  Schaden-
 ersatz  im  Ausführungsgesetz  zum  Prümer  Vertrag  dahinge-
 hend  ergänzt,  dass  sie  auch  für  den  Ratsbeschluss  Prüm  gel-
 ten.  Damit  ist  die  Bundesrepublik  Deutschland  bei
 Schadenersatzansprüchen  nach  Artikel  31  Abs.  1  Satz  3  des
 Ratsbeschlusses  Prüm  im  internationalen  Verkehr  die  rich-
 tige  Klagegegnerin.  Das  Ausführungsgesetz  bestimmt,  in
 welchen  Fällen  die  Bundesrepublik  Deutschland  in
 Schadenersatzverfahren  durch  das  Bundeskriminalamt  bzw.
 das  Kraftfahrt-Bundesamt  vertreten  wird,  und  regelt  einen
 möglichen  Regressanspruch  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land im Verhältnis zu einem Land.

 Zu Artikel 2

 Zu Nummer 1

 Durch  Nummer  1  werden  die  Voraussetzungen  für  die
 Durchführung  gemeinsamer  Streifen  und  sonstiger  gemein-
 samer  Einsatzformen  im  Sinne  der  Artikel  17  und  18  des
 Ratsbeschlusses  Prüm  im  Zuständigkeitsbereich  der  Bun-
 despolizei geschaffen.

 Zu Nummer 2

 Nummer  2  ermöglicht  die  Beteiligung  der  Bundespolizei  an
 solchen  Einsatzformen  in  anderen  Mitgliedstaaten  der  Euro-
 päischen Union.

 Zu Artikel 3

 Durch  Artikel  3  wird  Artikel  12  des  Ratsbeschlusses  Prüm
 umgesetzt.

 Zu Artikel 4

 Artikel  4  trägt  dem  Erfordernis  des  Artikels  82  Abs.  2  Satz  1
 des Grundgesetzes Rechnung.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Gesetzentwurf  auf
 Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begrün-
 det werden, geprüft.

 Mit  dem  Gesetz  werden  acht  neue  Informationspflichten  für
 die  Verwaltung  eingeführt.  Diese  Informationspflichten
 beruhen  auf  einem  Beschluss  des  Rates  der  Europäischen
 Union,  sind  europarechtlich  bedingt  und  dienen  dem  inner-
 europäischen  Informationsaustausch  zur  Bekämpfung  des
 Terrorismus  und  der  grenzüberschreitenden  Kriminalität.
 Für  Wirtschaft  und  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  keine
 Informationspflichten  eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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